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Die Herabsetzung der Altersbegrenzung der einzelnen Heeresklassen

konnte natürlich nicht in einem Zug verwirklicht werden.
Vielmehr sah man sich genötigt, schrittweise vorzugehen. Dies ist
auch der Grund, weshalb in. Jahre 1964 vier Jahrgänge bei den
Unteroffizieren und Mannschaften und zwei weitere bei den Offizieren aus
der Wehrpflicht entlassen werden. Das AnpassungsProgramm, mit dem
1963 begonnen wurde, kommt im Jahre 1966 zum Abschluss.

Auf Ende 1965 sind sodann rund 38'000 Unteroffiziere und
Mannschaften der Jahrgänge 1931 und 1932 vom Auszug in die Landwehr
übergetreten. In den Landsturm wurden gleichzeitig etwa 40'000
Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten der bisherigen LandwehrJahrgänge

1919 bis 1921 versetzt.
Im laufenden Jahre wird der RekrutenJahrgang 1946 wehrpflichtig,

der rund 35'000 Junge Wehrmänner umfasst, die in den verschiedenen
Schulen ihr militärisches Rüstzeug holen werden.

Es liegt auf der Hand, dass im Zuge der Umorganisation die Zahl
der Austretenden grösser ist als diejenige der Eintretenden, ist
es doch Ziel der neuen Ordnung, die Zahl der wehrpflichtigen Jahrgänge

um 10 herabzusetzen, wobei die frei werdenden Wehrmänner dem

Zivilschutz, der Kriegswirtschaft usw. zur Verfügung gestellt werden
können.

************

Heuregelung der Fürsorge im
Fürstentum Liechtenstein

Der liechtensteinische Landtag hiess einstimmig das neue Sozialhilf
egesetz gut. Für die Fürsorge zuständig ist vom 1. Januar 1966

an nicht mehr die Heimat-, sondern die Wohnsitzgemeinde; 50 Prozent
der fürsorgerischen Aufwendungen trägt der Staat und 50$ werden auf
die einzelnen Gemeinden im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl abgewälzt

Auch die persönliche Fürsorge wurde neu geregelt; der Staat
greift erst dann ein, wenn die im Gesetz vorgesehene freiwillige
Fürsorge und die sogenannte Bewährungshilfe ihren Zweck nicht
erfüllt

Ebenfalls einstimmig verabschiedete der liechtensteinische Landtag
eine Gesetzesvorlage, die eine Erhöhung der liechtensteinischen

AHV-Renten auf den Stand der sechsten schweizerischen Revision
vorsieht. Ausserdem wurde eine Gesetzesvorlage über Ergänzungsleistungen

gutgeheissen. (In diesem Mitteilungsblatt finden Sie eine Liste
über die AHV- und Invaliden-Vollrenten bei vollständiger Beitragsdauer,

wie sie zur Zeit Gültigkeit besitzen).
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